
Wie man sich schützen kann: Informationen und Tipps von der 
Hygiene bis zur Lebensmittelzubereitung  

 
Wie kann sich der Verbraucher und seine Familie in Zeiten der Vogelgrippe schützen? Hier 
die häufigsten Fragen und Antworten, basierend auf Informationen des Robert-Koch-
Instituts sowie des Zentrums für Infektionsdiagnostik am Institut für Lebensmittel, 
Arzneimittel und Tierseuchen in Berlin.  

 
Ist die derzeit auftretende Vogelgrippe für uns in Deutschland gefährlich?  

Bisher kam es in Asien nur zu Erkrankungen bei Menschen mit engem Kontakt zu 
erkrankten Geflügelbeständen. Bisher sind in Deutschland keine Geflügelbestände von der 
Vogelgrippe betroffen, so dass zum jetzigen Zeitpunkt von keiner Gefahr für den Menschen 
auszugehen ist. Mensch-zu-Mensch-Übertragungen, konnten bisher noch nicht sicher 
nachgewiesen werden und spielen bisher bei der Verbreitung keine Rolle.  

Sind auch Haustiere durch die Vogelgrippe gefährdet?  

Bisher sind Haustiere durch die Vogelgrippe nicht besonders gefährdet. Katzen können zwar 
unter Laborbedingungen mit hohen Virusmengen infiziert werden, eine Übertragung auf den 
Menschen ist aber bisher nicht nachgewiesen worden. Zudem sind nach gegenwärtigem 
Stand der Wissenschaft Singvögel und Tauben, als mögliche Beute der Katzen, nicht als 
Überträger des Vogelgrippe-Virus bekannt. Eine Infektion und Erkrankung von Hunden ist 
bis jetzt nicht bekannt. Pflanzenfressende Haustiere, Rinder und Pferde sind in der Regel 
nicht gefährdet, sich mit H5N1 zu infizieren.  

... und was ist mit dem heimischen Wellensittich?  

Ein Tier, das in der Wohnung ist, kann sich nicht anstecken. Aber auch, wenn es auf dem 
Balkon frei fliegen darf, ist es nicht gefährdet. Selbst wenn ein infizierter Schwan 
vorbeiflöge und just in dem Moment Vogeldreck aufs Balkongeländer fallen ließe, würde 
diese Menge für eine Ansteckung kaum ausreichen.  

Können Tauben, Schwalben und Singvögel an Vogelgrippe erkranken?  

Tauben können zwar das Virus aufnehmen, scheiden aber nur so wenig Virus aus, dass sie 
keine Rolle für eine Übertragung spielen. Nach derzeitigem Kenntnisstand geht in 
Deutschland von diesen Vogelarten kein besonderes Risiko einer Übertragung der 
Vogelgrippe aus.  

Was soll man tun, wenn man tote Vögel findet?  

Kranke oder tote Vögel sollten grundsätzlich nicht berührt oder herumgetragen werden. 
Neben der Vogelgrippe können auch verschiedene andere Krankheiten übertragen werden. 
Beim Auffinden toter Vögel (insbesondere Wasservögel und Greifvögel) sollte das zuständige 
Veterinäramt benachrichtigt werden.  

Welche Maßnahmen sollten ergriffen werden, wenn man trotzdem mit toten oder 
kranken Vögeln oder Vogelkot in Berührung gekommen ist?  

Kommt es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen zu einem direkten Kontakt mit einem kranken 
oder toten Vogel, bzw. mit Vogelkot oder anderen Ausscheidungen, so sollten die Hände 
gründlich mit Wasser und Seife gewaschen werden und verschmutzte Kleidungsstücke in 
der Waschmaschine gereinigt werden.  

Kann das H5N1-Virus über mit Vogelkot verschmutzte 
Regenwassernutzungsanlagen oder andere Oberflächengewässer (Badeseen u. a.) 
übertragen werden?  

Das Risiko wird als gering erachtet, da ein hoher Verdünnungseffekt von Vogelgrippevirus in 
Brauchwasser und Badeseen besteht. Dies gilt auch für andere Viruskrankheiten. Die bisher 
erhobenen Daten zeigen, dass offenbar für eine Infektion des Menschen die Aufnahme einer 
hohen Virusdosis erforderlich ist, die in diesen Gewässern bei weitem nicht erreicht wird.  



Sollte man Vogelkot besser gar nicht mehr berühren?  

Wer etwa sein Auto vom Vogelschiss befreien will, sollte rein vorsorglich Handschuhe 
tragen, viel Wasser benutzen und einen Lappen, den man anschließend wegwirft und nicht 
etwa in den Küchenschrank zurücklegt. Fasst man Vogelkot an, sollte man sich die Hände 
waschen, das genügt. Was eventuell unter den Schuhen kleben bleibt, ist auf Grund der 
geringen Menge ungefährlich.  

Können Geflügelfleisch und Eier weiterhin unbedenklich verzehrt werden?  

Produkte aus Europa sind weiterhin unbedenklich. Grundsätzlich sollten auch zum Schutz 
vor anderen Erregern Lebensmittel ausreichend erhitzt werden. Dabei tötet Erhitzen über 70 
C und 10 Minuten auch das Vogelgrippevirus ab. Beim Umgang mit rohen und gefrorenem 
Hühnerfleisch sollten die allgemeinen Hygienerichtlinien eingehalten werden. In Deutschland 
und den anderen EU-Staaten wurde zum Schutz der Verbraucher vorsorglich der Import von 
Geflügel, Geflügelfleisch, Geflügelfleischerzeugnissen (sofern nicht durcherhitzt) und Eiern 
aus den Staaten, in denen das Vogelgrippevirus in Geflügelbeständen auftrat, verboten.  

Was sollte man bei der Zubereitung beachten?  

Tiefkühlhähnchen oder -enten getrennt von anderen Lebensmitteln auftauen und das 
Auftauwasser wegkippen. Anschließend sollte das Geflügelfleisch vollständig durchgegart 
werden, also auch am Knochen nicht mehr rosa sein. Derzeit besteht ein Jagdverbot für 
Wildgeflügel, so dass von Tiefkühlfasanen oder -wildenten keine Gefahr ausgeht, denn sie 
sind lange vor der Vogelgrippe geschossen worden. Wie zum Schutz vor Salmonellen sollten 
auch Eier, beispielsweise von Wachteln, nur durchgegart gegessen werden: Das heißt, 
Eiweiß und Eigelb müssen geronnen sein. Ist das der Fall, ist ein möglicher Erreger tot, und 
es besteht keinerlei Gefahr.  

Kann man sich gegen die Vogel-Influenzaviren impfen lassen?  

Es gibt derzeit keinen Impfstoff für Menschen, der gegen diese Viren zugelassen ist. Sollte 
es zu einer gesicherten Mensch-zu-Mensch-Übertragung durch Vogel-Influenzaviren 
kommen, so wird die internationale Gesundheitsorganisation WHO Empfehlungen zur 
Impfstoffherstellung aussprechen. Durch eine Impfung mit dem verfügbaren und für die 
aktuelle Saison angepassten Influenza-Impfstoff ist man zwar nicht vor einer H5N1-
Infektion geschützt, aber eine solche Schutzimpfung kann bei entsprechender Symptomatik 
und Krankengeschichte die Diagnostik erleichtern. Da eine gleichzeitige Infektion mit den 
derzeit zirkulierenden menschlichen Influenzaviren und dem Vogelgrippevirus H5N1 jedoch 
die Gefahr einer Neukombination beider Viren birgt und damit das Risiko der Entstehung 
eines von Mensch-zu-Mensch übertragbaren Virus entsteht, kann für Personen, die in den 
betroffenen Regionen Kontakt zu Geflügel haben könnten, eine Influenza-Schutzimpfung mit 
dem aktuell zugelassenen Impfstoff erwogen werden.  

Welches Krankheitsbild weisen Menschen auf, die an Vogelgrippe erkranken?  

Die ersten Symptome treten in der Regel zwei bis fünf, evtl. bis zu 14 Tage nach Infektion 
auf. Das klinische Bild ist gekennzeichnet durch schwere grippeähnliche Symptome wie 
hohes Fieber, Husten, Atemnot und Halsschmerzen. In etwa der Hälfte der Fälle kommt es 
auch zu Durchfall, seltener auch zu Bauchschmerzen und Erbrechen. Im weiteren Verlauf 
der Erkrankung entwickelt sich meist eine Lungenentzündung, die zu Lungenversagen und 
Tod führen kann. Etwa die Hälfte aller menschlichen Fälle mit Vogelgrippe verstarb an ihrer 
Erkrankung.  


